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Gebührenordnung  

des Saale - Orla – Schützenkreises 
24.02.2018 

 

§ 1 
Gebührenordnung 

 
(1) Die Gebührenordnung des Saale – Orla – Schützenkreises ist nicht Bestanteil seiner Satzung. 
 

 

§ 2 
Jahresbeitrag 

 
(1) Der Jahresbeitrag der Mitgliedsvereine beträgt auf der Grundlage des § 8 der Satzung des 

 Saale - Orla - Schützenkreises e. V.  pro Einzelmitglied in den Mitgliedsvereinen 1,50 Euro. 
 

(2) Der Jahresbeitrag kann bezahlt werden, als einmalige Zahlung bis zum 30. April des laufenden 
Beitragsjahres. 

 
(3) Eine Ratenzahlung in zwei Raten jeweils bis zum 28. Februar und bis zum 30. April des laufenden 

Beitragsjahres ist zulässig. 

 
(4) Die Rechnungslegung durch den Kreisschatzmeister erfolgt bis zum 30.März. des laufenden 

Beitragsjahres und wird per E-Mail versandt. 
 
(5) Die Beitragszahlungen sind unbar auf die u.g. Bankverbindung zu leisten. 

 
§ 3 

3. Kurzwaffe 
 

(1) Für die Befürwortung oder Ablehnung ab der 3.Kurzwaffe und jeder weiteren Kurzwaffe erhebt der 
Saale – Orla – Schützenkreis e.V. eine Gebühr von 30 Euro pro Antrag. 

 
(2) Der Nachweis über die Entrichtung der Gebühr, ist mit dem Antrag einzureichen.  
 
(3) Als Zahlungsgrund ist stets folgendes anzugeben:  

„ Antrag-X. Kurzwaffe-Name des Antragsstellers-Verein “ 
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§ 4 
Umlagen 

 
(1) In dringenden Fällen ist die Erhebung einer einmaligen zweckgebundenen Umlage von dem 

Kreisschützentag zu beschließen. 
 
 

§ 5 
In Kraft treten 

 
(1) Die Gebührenordnung wird vom Vorstand erarbeitet und beschlossen.  
 
(2) Damit die vom Vorstand beschlossene Gebührenordnung in Kraft treten kann, muss sie dem 

Kreisschützentag zur endgültigen Abstimmung vorgelegt werden.  
 
(3) Die Gebührenordnung tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft. 
 
(4) Die Gebührenordnung wurde auf dem außerordentlichen  Kreisschützentag am 24. Februar 2018 

beschlossen. 

 
 
 
 
 
 
 
Stefan Schirrmeister 
Kreisschützenmeister 


